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28876 Oyten 
 
 

Rechtsverbindliche Erklärung 
 
 

Ableitung des Oberflächenwassers in den gemeindeeigenen Regenwasserkanal 

Az. 66 23 05/      
 
 

Das auf meinem Grundstück                                                        , Flur      , 
Flurstück              , Gemarkung             , anfallende Oberflächenwasser kann 
wegen der Bodenverhältnisse nicht oder nur versickern, wenn umfangreiche 
Maßnahmen erstellt werden. 
 
Deshalb bitte ich die Gemeinde Oyten, mir unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider-
rufs zu gestatten, das Oberflächenwasser von einer befestigten und/bzw. überdachten 
Fläche von               m² in den Regenwasserkanal der                                    
Straße zu leiten. 
 
Die Entwässerungsgenehmigung wurde am                               erteilt. 
 
Für die durch den Anschluss meines Grundstückes entstehenden höheren Aufwen-
dungen für Unterhaltung, Reinigung usw. des gemeindeeigenen Regenwasserkanals 
zahle ich jährlich den durch Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 06.06.2005 
festgesetzten Entschädigungsbetrag in Höhe von 0,21 € pro Quadratmeter befestigter 
und/bzw. überdachter Fläche. 

 

Dieser Betrag ist am 15.02. eines jeden Jahres für das laufende Jahr fällig. 
 
Falls die Oberflächenentwässerung durch eine Satzung der Gemeinde Oyten geregelt 
werden sollte, gilt diese auch in vollem Umfange für das oben erwähnte Grundstück, 
ohne dass vom Grundstückseigentümer Ansprüche irgendwelcher Art geltend gemacht 
werden können. 
 
Weiter ist mir bekannt, dass vom Inkrafttreten der Satzung an die aufgrund dieses 
Antrages zustande gekommenen Vereinbarungen ungültig werden. 
 
Die vorstehenden Verpflichtungen werde ich auf meine eventuellen Rechtsnachfolger 
übertragen. 
 
 
 
  
       Datum 
     
            Vor- und Nachname 
 
 
 
     
                   Anschrift 
 
 
      
    Rechtsverbindliche Unterschrift 


